
 

                       „Soziale Offensive Finsterwalde e.V.“ 

 

                                          S a t z u n g 
 
 
§ 01  Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 

    (1)  Der  Verein trägt  den  Namen  „Soziale  Offensive  Finsterwalde“,  in  der  Kurzform  „SOFI“. 
       Der  Verein  ist  in  das  Vereinsregister  einzutragen,  er  führt  danach  den  Zusatz  e.V..  
 

    (2)  Der  Verein  hat  seinen  Sitz  in  Finsterwalde. 
 

    (3)  Das  Geschäftsjahr  ist  das  Kalenderjahr.   
 
 
§ 02  Zweck des Vereins 
 

    (1)  Der  Verein  verfolgt  ausschließlich   und  unmittelbar gemeinnützige  Zwecke  im  Sinne des  
       Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der  Abgabenordnung.  
 

    (2)  Der  Verein  ist  selbstlos  tätig,  er  verfolgt  nicht  in  erster  Linie  eigenwirtschaftliche  Zwecke. 
 

    (3)  Der Verein  bietet sozial  benachteiligten  Menschen  Hilfe  zur  Selbsthilfe, indem er  bei  der 
       Klärung  von  Problemen  mit  Behörden  unterstützt  und  Bildungsveranstaltungen  im  sozial- 
       rechtlichen  Bereich,  z.B. Seminare,  Tagungen  und  Erfahrungsaustausch  in  Form  von 
       Diskussionsrunden, durchführt.   
 

    (4)  Der Verein  führt  regelmäßige  Veranstaltungen  durch,  um  das  Gefühl  der  solidarischen  
       Gemeinsamkeit  aufzubauen  und  zu  stärken.  Er  betreibt  Lobbyarbeit  für  die  in  § 2 (3 ) 
       genannten  Menschen,  indem  er  z.B. kommunale  und  kreisliche  Entscheidungsträger  zu  
       Veranstaltungen  zu  sozial-gesellschaftlichen  Problemthemen  einlädt, oder  in  deren 
       Veranstaltungen  diese  Themen  einbringt.  Der  Verein  setzt  sich  dafür  ein,  Achtung  und  
       Verständnis für  die  alltäglichen  Probleme der  von  Armut betroffenen  Menschen  zu  erhöhen  
       und diesen Menschen zu  mehr Selbstachtung  und  gesellschaftspolitischer Teilhabe  zu ver-  
       helfen. Dadurch  sollen  Demokratieverständnis, soziale  Kompetenz  und  gesellschaftliches  
       Engagement gestärkt  werden. 
 

    (5)  Der  Verein  betreibt  Öffentlichkeitsarbeit,  um  über  die  Lage  der  in  § 2 (3 )  genannten  
       Personen  zu  informieren.  Insbesondere  sollen  Vorurteile  abgebaut  und  zunehmenden  
       Entsolidarisierungstendenzen,  insbesondere  zwischen  Erwerbslosen  und  Erwerbstätigen 

entgegengewirkt  werden.  
 

    (6)  Der  Verein  setzt  für  die  Öffentlichkeitsarbeit  eigene  Publikationen  wie  Informations- 
       broschüren  und  Handzettel,  aber  auch  Leserbriefe  in  Printmedien  und  Information  im  
       Internet  ein.  Darüber  hinaus  werden  auch  Aktionen  im  öffentlichen  Raum,  wie  Infostände   
       oder kabarettistische Darbietungen genutzt. 
 

    (7)  Der Verein strebt die Zusammenarbeit mit demokratischen und gesellschaftlichen Kräften an, 
       die mit den Zielen des Vereins konform gehen und bereit sind, den Verein bei seiner Arbeit 
       für mehr gesellschaftliche Teilhabe sozial benachteiligter Menschen und soziale Gerechtigkeit 
       zu unterstützen. Der Verein behält sich vor, seinen Beitritt zu regionalen oder überregionalen  
       Verbänden und Organisationen zu erklären (Verbandszugehörigkeit). 
 

    (8)  Der Verein ist offen für alle sozialinteressierten Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von  
       ihrer Staatsangehörigkeit, Rasse, Religion, Weltanschauung, Parteizugehörigkeit und gesell-  
       schaftlichen Stellung. 
 



 

    (9)  Der Verein setzt für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke geeignete Mittel aus Bei- 
       trägen / Förderbeiträgen,  Spenden,  Einnahmen  aus Veranstaltungen  und  Dienstleistungen  
       sowie Zuschüssen und Zuwendungen ein. 
 

    (10 ) Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke  verwendet  werden. 
       Vereinsmitglieder dürfen  allein  auf  Grund  ihrer Mitgliedschaft  keine  Zuwendungen  aus  
       Mitteln des  Vereins  erhalten.  Es  darf  keine  Person  durch  Ausgaben,  die  dem  Zweck  des  
       Vereins fremd  sind, oder  durch  unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünstigt  werden.   
 

    (11) Vereinsämter sind  Ehrenämter. Übersteigen die  anfallenden Arbeiten das  zumutbare  Maß  
       ehrenamtlicher Tätigkeit, so  können  Aufwandsentschädigungen  gewährt  werden. 
 
 
§ 03  Erwerb der Mitgliedschaft 
 

    (1)  Ordentliches  Mitglied  des  Vereins  können  natürliche  Personen  werden.  Fördermitglied  
       können  natürliche  und  juristische  Personen  werden.  Der  Antrag  auf  Aufnahme  ist  in  
       Schriftform an  den Vorstand  zu  richten.  
 

    (2)  Über den  schriftlichen  Aufnahmeantrag entscheidet der  Vorstand  mit einfacher  Mehrheit.  
       Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen. 
 
 
§ 04  Beendigung der Mitgliedschaft 
 

    (1)  Die Mitgliedschaft endet 
 

       a) durch eine  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem  Vorstand, 
 

       b) durch  Ausschluss  aus dem Verein, 
         Der Ausschluss  kann  nur aus  wichtigem Grund  und  mit  Zweidrittelmehrheit  von  der 
         Mitgliederversammlung  ausgesprochen  werden. Vor  der  Beschlussfassung  ist dem 
         Mitglied unter Setzung  einer  angemessenen  Frist Gelegenheit zu geben,  sich  persönlich 
         zu äußern. 
 

       c) mit dem Tod  der  natürlichen  Person  bzw. der  Auflösung  der  juristischen  Person. 
 
 
§ 05  Organe des Vereins 
 

    (1)  Organe des Vereins sind: 
 

       a) die  Mitgliederversammlung; 
 

       b) der Vorstand. 
 
 
§ 06  Mitgliederversammlung 
 

    (1)  Die  Mitgliederversammlung  tritt  mindestens  einmal  im  Kalenderjahr  zusammen  und  ist  
       öffentlich. Sie  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens 3 Mitglieder  anwesend  sind. 
 

    (2)  Die Mitgliederversammlung  wählt den  Vorstand  und  einen  Kassenprüfer,  welcher  kein 
       Mitglied des Vorstandes sein darf. 
 

    (3)  Eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  muss  auf  Verlangen  von  mindestens  
       einem  Drittel  der ordentlichen  Mitglieder einberufen  werden. Ebenso  kann  der Vorstand  
       eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung  einberufen. 
 

    (4)  Die  Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorstand  unter  Einhaltung  einer  Frist  von  zwei 
       Wochen  schriftlich  unter  Angabe  der  Tagesordnung  einberufen. 
 



 
 

    (5)  Die  Mitgliederversammlung  beschließt  mit  einfacher  Mehrheit  der  anwesenden  ordent- 
       lichen  Mitglieder. 
 

    (6)  Anträge  müssen  mit  Begründung  mindestens  eine  Wochen  vor  der  Versammlung  beim  
       Vorstand  schriftlich  eingehen.  Über  die  Annahme  der  Tagesordnung  beschließt  die  Mit- 
       gliederversammlung.  Die  Mitgliederversammlung  ist  durch  ein  Protokoll  zu  dokumen-  
       tieren,  welches  von  zwei  Vorstandsmitgliedern  zu  unterzeichnen  ist. 
 

    (7)  Spätere  Anträge – auch  während  der  Mitgliederversammlung  gestellte  Anträge – müssen  
       auf  die Tagesordnung  gesetzt  werden,  wenn  in  der  Mitgliederversammlung  die  Mehrheit  
       der  erschienenen  stimmberechtigten  Mitglieder  der  Behandelung  der  Anträge  zustimmt.  
       (Dringlichkeitsanträge). 
 
 
§ 07  Vorstand 
 

    (1)  Der  Vorstand  im  Sinne  des  § 26 BGB  besteht  aus  dem  Vorsitzenden  und  vier  Stellver- 
       tretern.  Je   zwei  Vorstandsmitglieder  vertreten  gemeinsam  den  Verein  gerichtlich  und  
       außergerichtlich. 
 

    (2)  Die  Amtszeit  beträgt  zwei  Jahre.  Nach  Fristablauf  bleiben  die  Vorstandsmitglieder  bis  zur 
       Wahl  eines  neuen  Vorstandes  im  Amt.  Die  unbegrenzte  Wiederwahl  von  Vorstandsmit-  
       gliedern  ist  möglich. 
 

    (3)  Vorstandsämter  können  nur  von  ordentlichen  Mitgliedern  des  Vereins  wahrgenommen 
       werden. 
 
 
§ 08  Geschäftsordnung und Beitragsordnung 
 

    (1)  Zur  Erfüllung  der  satzungsgemäßen  Aufgaben  des  Vereins  sind  Beiträge  zu  erheben. 
 

    (2)  Es  gelten  die  weiteren  Richtlinien  der  Geschäftsordnung / Beitragsordnung. 

 
 
§ 09  Satzungsänderung und Auflösung des Vereins 
 

    (1)  Die  Mitgliederversammlung  kann  mit  90 Prozent  der  Stimmen  der  anwesenden  ordent- 
       lichen  Mitglieder  eine  Satzungsänderung  durchführen  oder  den  Verein  als  aufgelöst  
       erklären.  Anträge  auf  Änderung  der  Satzung  müssen  von  mindestens  zwei  ordentlichen 
       Mitgliedern  unterstützt  werden.  Sie  müssen  mit  Begründung  mindestens  vier  Wochen  vor 
       der  Versammlung  schriftlich  eingehen. 

 

    (2)  Bei  Auflösung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall  seines  bisherigen  Zwecks  fällt  das  Vereins- 
       vermögen  an eine  Körperschaft  des  öffentlichen  Rechts  oder eine  andere  steuerbegünstigte 
       Körperschaft,  jedoch  nur,  wenn  sie gemeinnützig im  Sinne der  Abgabenordnung  tätig  ist.     
 
 
§ 10  Inkrafttreten der Satzung 
 

    (1)  Die  Satzung  tritt  am  17. März 2010  in  Kraft. 
 

 


